
Nr. Name des Betriebes Anschrift Schwerpunkt der Inspektion Termin Umweltbericht

1
Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt 
Verl

Bahnhofstraße 61, 33415 Verl Heizwerk 19.02.2024 öffnen

2 Amprion GmbH Brockhäger Straße 100, 33330 Gütersloh Umspannwerk 06.03.2024 öffnen

3
Specht Feinkost-Manufaktur GmbH & Co. 
KG

Hesselteicher Straße 81, 33829 
Borgholzhausen

Räucheranlage 12.03.2024 öffnen

4 Lienke  GmbH Mühlenweg 32, 33332 Gütersloh
Lagerung Schrotte; Behandlung n. gef. 
Abfälle; Lagerung n. gef. Abfälle

13.03.2024 öffnen

5 Gebr. Diekötter KG Wilbrandtstr. 12-14, 33330 Gütersloh
Lagerung Schrotte; Behandlung n. gef. 
Abfälle

13.03.2024 öffnen

6
Fortkord Oberfläche 
Industrielackierungen GmbH

Waldweg 25, 33415 Verl Lackieranlage 17.04.2024 öffnen

7 LWL Klinikum Gütersloh Buxelstraße 50, 33334 Gütersloh Verbrennungsmotoranlage 22.04.2024 öffnen
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Datum: 14.03.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und  


die untere Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 23.08.2012 (Az.: 4.2-02468-12-43)   


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Amprion GmbH 


Ort: Gütersloh, Brockhäger Straße 100 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Umspannwerk mit Schaltfeldern  
(0093038.0001) 


Datum der Umweltinspektion 06.03.2024 


Az: 01236-24-41 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben  








 


Datum: 02.05.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 22.10.2012 (Az. 4.2-01022-12-44)  


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Seites der AwSV müssen Anlagenteile durch eine Fachfirma überprüft werden.  
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Gebr. Diekötter KG  


Ort: Gütersloh, Wilbrandtstraße 12-14 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


 0100338.0001   
Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten 
(Gesamtlagerfläche von 1000 bis weniger als 15000 m² oder 
Gesamtlagerkapazität von 100 bis weniger als 1500 t (8.12.3.2) 
 
0100338.0002  
Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen (10 t oder mehr je 
Tag)  
(8.11.2.4)  


Datum der Umweltinspektion 13.03.2024 


Az: 01859-24-48 







 


☒ Erhebliche Mängel:  


Annahme, Behandlung und nicht ordnungsgemäße Lagerung von Elektroaltgeräten 
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Die abfallrechtlichen Mängel wurden zwischenzeitlich behoben. 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 16.05.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Anzeige nach § 67 BImSchG vom 10.10.2007 (Az. 56.33M) 


Anzeige nach § 15 Abs. 1 BImSchG vom 28.01.2009 (4.2-01429-09-48) 


Genehmigungsbescheid vom 22.11.2018 (Az. 4.2-03520-17-43) 


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Wasserbehörde: Das Lacklager 3 (Gefahrstoffcontainer) ist durch einen AwSV-Sachverständigen zu 
prüfen. 


 


Betreiber: Fortkord Oberfläche Industrielackierungen GmbH 


Ort: Verl, Waldstraße 25 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Lackieranlage 
(Arbeitsstätte 0474742, Anlage 0001) 


Datum der Umweltinspektion 17.04.2024 


Az: 02240-24-42 







 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein 
Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, 
vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 24.04.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und  


die untere Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 31.10.2012 (Az.: 4.2-01514-12-44)  


Ordnungsverfügung vom 16.04.2019 (Az.: 4.2-01127-19-50)  


Anzeigebestätigung gemäß § 15 Abs. 1 BImSchG vom 05.01.2023 (Az.: 4.2-01659-22-41)  


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


Betreiber: Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)  


Ort: Gütersloh, Buxelstraße 50 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Verbrennungsmotoranlage 
(0114862.N001) 


Datum der Umweltinspektion 22.04.2024 


Az: 01307-24-41 







 


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben  








 


Datum: 13.04.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
0,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Änderungsanzeige gem. § 67 Abs. 2 BImSchG vom 06.01.2003 Az.: 03033548/Lienke 


GmbH/10120/11983 Nr. 412          


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Eigenverbrauchtankstelle sowie der Annahme- und Sortierbereich müssen durch eine Fachfirma 


überprüft werden.   


Betreiber: Lienke GmbH  


Ort: Gütersloh, Mühlenweg 32-38 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


0099294.0001 – 8.12.2.3 Lagerung von Eisen- oder 
Nichteisenschrotten, einschließlich Autowracks, mit einer 
Gesamtlagerfläche von 1 000 bis weniger als 15 000 Quadratmetern 
oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 bis weniger als 1 500 
Tonnen 
0099294.0002 – 8.11.2.4 Behandlung von nicht gefährlichen 
Abfällen 
0099294.0004 – 8.12.2 Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen 


Datum der 
Umweltinspektion 13.03.2024 


Az: 01858-24-48 







 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein 
Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, 
vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 19.03.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 24.06.2019 (Az. 4.2-02370-19-43) 


Ordnungsverfügung vom 07.03.2024 (Az. 4.2-03468-23-50) 


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt. 


☒ Geringfügige Mängel:  


Wasserbehörde: Für das Reinigungsmittellager und die Lagerung im Bereich der Wasseraufbereitung 


ist eine ordnungsgemäße Rückhaltung für eventuell auslaufende wassergefährdende Stoffe gemäß 


der AwSV nachzuweisen. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Specht Feinkost-Manufaktur GmbH & Co. KG 


Ort: Borgholzhausen, Hesselteicher Straße 81 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Räucheranlage 
(Arbeitsstätte 0068353, Anlage 0001) 


Datum der Umweltinspektion 12.03.2024 


Az: 01806-24-42 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 25.03.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 26.10.2022 (Az.: 4.2-04734-21-44) 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


• Errichtung einer Kesselanlage mit geringerer Feuerungswärmeleistung.  
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


• Errichtung einer Kesselanlage ohne Abgasschalldämpfer.  
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl 


Ort: Verl, Bahnhofstraße 61 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Heizwerk 
(8150591.1) 


Datum der Umweltinspektion 19.02.2024 


Az: 01118-24-41 







 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 





